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Art. 1 8 89 LWO Besondere
MafRnahmen bei

auf3ergewohnlichen Ereignissen

LWO - NO Landtagswahlordnung 1992

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 09.07.2025

(1) Treten Umstande ein, die den Anfang, die Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhandlung verhindern, so kann die
Bezirkswahlbehorde die Wahlhandlung verlangern oder auf den nachsten Tag verschieben.

(2) Jede Verlangerung oder Verschiebung ist sofort auf ortstubliche Weise zu verlautbaren. Hievon ist auch die
Kreiswahlbehorde und von dieser die Landeswahlbehdrde unverziglich zu verstandigen. Die Landeswahlbehdrde hat
festzulegen, welche besonderen Vorkehrungen fur die weitere Durchfihrung der Wahlhandlung im Landesgebiet

vorzunehmen sind.

(3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits begonnen, so sind die Wahlakten und die Wahlurne mit den darin
enthaltenen Wahlkuverts und Stimmzetteln von der Wahlbehorde bis zur Fortsetzung der Wahlhandlung unter

VerschluB zu legen und sicher zu verwahren.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	Art. 1 § 89 LWO Besondere Maßnahmen bei außergewöhnlichen Ereignissen
	LWO - NÖ Landtagswahlordnung 1992


